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Donnerstag, 22.07.2021 
um 20.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 
Aufgrund der aktuell geltenden 
Coronaverordnungen sind Be-
sucher nur in begrenzter Anzahl 
erlaubt und werden nur nach vor-
heriger Anmeldung zugelassen. 
Anmeldung bitte unter Tel.-Nr. 
07734 930230 
  
Donnerstag, 08.07.2021 
um 19.00 Uhr 
ERZÄHLZEIT 
Dorfkirche Büsingen, Junkerstr. 43 
Hans-Ulrich Treichel liest aus seinem 
Buch „Schöner denn je“ 
  
Freitag, 06.08.2021 um 18.00 Uhr 
VERNISSAGE zur Ausstellung von 
Aimée Martinez und Alice Schäfer 
Galerie „Alte Schmiede“ Büsingen 
  

Feier zum Abschluss der Sanierung der Bergkirche 

Seit einigen Tagen erstrahlt die Bergkirche in neuem Glanz. Das Dach, die Außen-
wand und die Eingangstüre wurden saniert. Ebenso wurde die goldene Kugel auf der 
Kirchturmspitze erneuert. 
Zum Abschluss dieser Sanierung haben die beiden Vereine, die „Vereinigung“ und die 
„Freunde der Bergkirche“ zu einer kleinen Feier vor Ort eingeladen. Vereinsvorstände, 
unsere Bürgermeisterin, unser Gemeindepfarrer, Architekten, Handwerker und der 
Bergkirchen-Gärtner waren gekommen, um den Abschluss der Sanierung zu feiern. 
Ebenso war die Presse vertreten. 

Die beiden Vorsitzenden der Vereine, Josef Zumbühl und Michael Psczolla, dankten 
allen an der Sanierung Beteiligten und lobten das gelungene Ergebnis. Insbesondere 
wurde der großzügige fi nanzielle Zuschuss der politischen Gemeinde über € 40.000,- 
gewürdigt, zeigt dieser doch die Wertschätzung des Engagements beider Vereine 
und die enge Verbundenheit mit unserer Bergkirche. 
Auch wurde hervorgehoben, dass durch ein Gutachten der Firma Kradolfer, vertreten 
durch Jasmin Restle, einer Ur-Gailingerin, die Kosten für die Sanierung um ca. SFR 
100.000,- gegenüber der Kostenschätzung gesenkt werden konnten, weil die Außen-
wand in einem noch recht guten Zustand war und nur ausgebessert und gestrichen 
werden musste. 

Ebenso war es ein Glücksfall, dass die Firma Schneider, die das Dach saniert hat, noch 
in Besitz alter Ziegel war, so dass keine neuen Ziegel verwendet werden mussten, die 
der Optik unserer Bergkirche nicht gut getan hätten. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. SFR 200.000,- und werden von den beiden Verei-
nen getragen. Auch wurde dafür gedankt, dass durch viele private Spenden die Vereine 
eine gute Unterstützung erhalten haben, nicht zu vergessen die Vereinsmitglieder, die 
mit ihren Mitgliedsbeiträgen den Vereinen die fi nanzielle Grundlage schaff en. 

Bürgermeisterin Vera Schraner hob in ihrer Rede hervor, dass als gebürtige Büsinge-
rin ihr Herz an der Bergkirche hängt und sie und der gesamte Gemeinderat hinter der 
Arbeit der Vereine stehen. Daher sei der Beschluss zur fi nanziellen Unterstützung der 
Sanierung dem Gemeinderat leicht gefallen. Auch hob sie die Wichtigkeit der Berg-
kirche für das kirchliche und kulturelle Leben Büsingens hervor. 

Ein Segenswort von unserem Pfarrer Matthias Stahlmann rundete die Feier ab und so 
konnte bei bestem Wetter auf die gelungene Sanierung angestoßen werden. 

Herzliche Grüße
Dr. Michael Psczolla

In der Zeit vom 
29.07. bis 05.08.2021 

fi nden urlaubsbedingt 
keine Bürgersprechstunden

 bei der Bürgermeisterin statt. 
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VORWAHLNUMMERN FÜR BÜSINGEN
aus Deutschland  07734-
aus der Schweiz  0049-7734-

VORWAHLNUMMERN VON BÜSINGEN
in die Schweiz  0041
+ entsprechende Vorwahl der jeweiligen Netzgruppe

DEUTSCHLAND
Polizei-Notruf  1 10
Feuerwehr-Notruf  1 12
aus Schweizer Netz 0049 7732 19222
Rettungsdienst, Krankentransport + Notarzt  1 92 22
Ärztlicher Notfalldienst
(bei Unerreichbarkeit des eigenen Arztes) 116 117
Zahnärztliche Notrufnummer: 01803-22 25 55-25
Krankenhaus Singen (Hegau-Klinikum GmbH) 07731-89-0
Polizeiposten Gottmadingen  07731-1437-0

Polizei Singen  07731-8 88-0
Telefonseelsorge:
Evangelisch  0800-1 11 01 11
Katholisch  0800-1 11 02 22

SCHWEIZ
Sanitätsnotruf und Auskunft
ärztl. Notfall Dienst 0041-44-6510511
Rega (Heli) 0041-333 333 333
Toxikologisches Zentrum (Vergiftungen) 0041-44-2 51 51 51
Polizei Schaffhausen 0041-52-6 24 24 24
Kantonsspital Schaffhausen 0041-52-6 34 34 34
Privatklinik Belair 0041-52-6 32 19 00
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN
SASAG (Kabelfernsehen) 0041-52-6 330111
Stadtverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 51 11
Kantonsverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 71 11
Wasserrohrbruch SH POWER  0041-52-6241300

Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 04.08.2021 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 28.07.2021 13:00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de. 

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Internet: www.buesingen.de
E-mail: gemeinde@buesingen.de
Vorwahl: 07734-
deutsche Faxnummer 9302-50
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Mo., Di., Mi. u. Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Amt/Sachbearbeiter: Tel.-Nr.:
Telefonzentrale 93 02-0

Einwohnermelde-, Pass- und Fundamt,
Gewerbe
meldeamt@buesingen.de 93 02-29

Soziale Angelegenheiten, Renten
ritter@buesingen.de 93 02-26

Gemeindekasse 
steiner@buesingen.de 93 02-21
Rechnungsamt 
hilpert@buesingen.de 93 02-28

Kämmerei
baube@buesingen.de 9302-22
Sekretariat/Vorzimmer BM, Gemeindebrief, 
Homepage, Tourismus 
finsler@buesingen.de 93 02-30
Bürgermeisterin 
schraner@buesingen.de  93 02-31 
Hauptamt, Ordnungsamt, Friedhof, 
Standesamt, Grundbucheinsicht, Personal
fendrich@buesingen.de  9302-33 
Bausachen, Liegenschaften
brain@buesingen.de 9302-34 
Wassermeister
Herr Zimmermann 934064
mobil 0171 1242794
Schweizer Anschluss Gemeindeverwaltung 
Büsingen:
Telefon 052-634 00-20
Telefax 052-634 00-25

Vermietung Räume Bürgerhaus
Weber G. +49 175 4956005
weber@buesingen.de
Grundschule 6377
Kindertagesstätte 1404
scholz@buesingen.de

Förster Peter Baumann +49 7736 9248230
mobil +49 176 18001539

Jagdaufseher 
Helmut Weiss  +41 796853412

Öffnungszeiten Wertstoffplatz
Bauhofgelände Herblinger Str. 21
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag 8.30 - 10.30 Uhr
Es können folgende Wertstoffe und Abfälle entsorgt 
werden: Papier, Karton  Glas  Alteisen, Schrott, Altme-
tall  Elektrogeräte, Elektroschrott  Heckenschnitt, Äste  
Windeln, Konservendosen  Altkleider

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeisterin Vera Schraner oder der/die von ihr Beauftragte/n. 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil:  
Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

IMMER AKTUELL: www.buesingen.de

Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr  
Mittwoch, 07.07.2021 
Mittwoch, 14.07.2021 
Mittwoch, 21.07.2021 
Mittwoch, 28.07.2021 
Mittwoch, 04.08.2021 

Schwarzkehricht-Abfuhr 
Donnerstag, 15.07.2021 
Donnerstag, 29.07.2021 
Donnerstag, 12.08.2021 
14-täglich ab 13.00 Uhr 

Gelber Sack 
Donnerstag, 29.07.2021 
ab 7.00 Uhr 

Sperrgutabfuhr (bitte beachten 
Sie die Hinweise auf Seite 4) 
Freitag, 09.07.2021 ab 7.00 Uhr 

Altpapierabfuhr 
Samstag, 10.07.2021  ab 9.00 Uhr 
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WICHTIGE RUFNUMMERN & TERMINE
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Jubilare des Monats

Im Juli feiern folgende Jubilare Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch 
Herr Heinz Thiele 
zum 83. Geburtstag am 06. Juli 

Herr Paul Kilgus 
zum 85. Geburtstag am 08. Juli 

Herr Werner Stadelmann 
zum 80. Geburtstag am 13. Juli 

Herr Hans Brunner 
zum 94. Geburtstag am 17. Juli 

Frau Klara Bihl 
zum 85. Geburtstag am 20. Juli 

Herr Peter Host 
zum 80. Geburtstag am 22. Juli 

Herr Karl Schäppi 
zum 81. Geburtstag am 27. Juli

Die Gemeinde Büsingen wünscht von Herzen alles Gute! 

Wir gratulieren zu 30 Jahren Gemeinderat! 
Herr Thomas Weiss wurde in der Gemeinderatswahl vom 22.10.1989 in der Liste der 
Wählervereinigung „Arbeitnehmer und Unabhängige“ als Ersatzmann gewählt. In 
der Gemeinderatssitzung vom 17.01.1991 rückte er dann als Nachfolger des neuge-
wählten Bürgermeisters Gunnar Lang in den Gemeinderat nach und wurde in der 
selben verpfl ichtet. 30 Jahre unbeugsamer Einsatz für die Gemeinde Büsingen! Im 
Namen des Gemeinderats und der Verwaltung gratulieren wir herzlich zu diesem 
außergewöhnlichen Jubiläum, danken für die Treue und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit. 
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Information zur Sperrgutabfuhr  
Am Freitag, 09.07.2021  wird in der Gemeinde eine Sperrmüllabfuhr durchgeführt. 
Das Sperrgut muss am Abfuhrtag bis 06.30 Uhr bereitgestellt sein. 
Zum Sperrgut gehören z.B.: Auto-Kindersitz, Aquarium (ohne Elektro), große 
Balkonkästen (nicht aus Eternit und Ton), Bilderrahmen, Fußleisten, Garderoben, 
Gardinenleisten, Gartenmöbel, Hundekörbe, Innenrollos, Kratzbäume, großes Kin-
derspielzeug, Kinderwagen, Kleintierkäfige, Koffer, Lampenschirme, Lattenrost, 
Linoleumböden, Möbelstücke, Matratzen, PVC-Belag, Regale, Regentonne (durch-
geschnitten), Skateboard, Surfboard (durchgeschnitten), Schlitten, Spiegel, Skier, 
Sonnenschirme, Teppiche (gerollt), Teppichfliesen/Teppichböden, Tischtennisplat-
ten, Waschkörbe. 

Nicht zum Sperrgut gehören z.B.: Alt
kleider, Autoteile / Autobatterien, Autoreifen, Bauschutt, Baumschnitt, Chemika-
lien (wie Farben und Lacke), Elektro- und Elektronikaltgeräte, Fliesen, Gartenab-
fälle (Entsorgung durch Grünmüllabfuhr), Gartenzäune, Haustüren, Eisen und 
Metall (mit Holz kombiniert-ja), Müllsäcke bis 110 l (Entsorgung durch Schwarz-
kehricht-Abfuhr), Papier u. Karton. 
Das Sperrgut (z.B. Latten und Bretter) darf nicht länger als 2m und schwerer als 
50 kg sein. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Sperrgutabfuhr nicht der  
„Wohnungsentrümpelung“ dient. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information für Haushalte, die über den haushaltsüblichen Gebrauch hinaus 
entsorgen möchten: 
Bauschutt, Grünschnitt, Möbelstücke, Elektro-Großgeräte - einfach ALLES- kann 
kostengünstig entsorgt werden bei: 
Recycling AG Arnold Schmid, Industriestraße 16, 
CH-8207 Schaffhausen-Herblingen, Tel.: 0041 52 644 0777, www.asr.ch 

Bauabfälle dürfen nicht verbrannt werden!! 
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Zusammenfassung der  
Beschlüsse GRS 27.05.2021 
Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22.04.2021 
Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Kindergartenbeiträ-
ge und der Schülerbetreuungsgebühren für den Zeitraum 1.1. – 
21.2.2021 von 3.647,01 Euro.(Einstimmig) 

Informationen zu einem Lärmaktionsplan 
(Teilnehmer: Herr Wahl, Rapp Trans AG) 
Mit Beschluss des Gemeinderats in der Sitzung vom 21.01.2021 
wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Informationen zu ei-
nem Lärmaktionsplan sowie der entsprechenden EU-Richtlinie 
(Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG) einzuholen und im Ge-
meinderat zu berichten. Einen Lärmaktionsplan aufzustellen, 
zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten, ist eine 
wichtige, wie auch komplexe Aufgabe mit einer Vielzahl an Be-
teiligten. Um im Vorfeld umfassende Informationen zu erhalten 
konnte für die Gemeinderatssitzung, als Referent, Herr Wolfgang 
Wahl von der Firma Rapp Trans AG gewonnen werden. Herr Wahl 
hatte in der Vergangenheit bereits bei einer Vielzahl von Lärmak-
tionsplänen, auch im Landkreis Konstanz, mitgewirkt. 
Ein Verkehrsmonitoring aus 2019 ergab eine Verkehrsbelastung 
von 4606 Kfz/ 24h mit einem Schwerverkehrs-Anteil 0,7% auf der 
Gailinger Str in Büsingen. Ein Grenzwert in der Lärmaktionspla-
nung ist die Verkehrsbelastung von 8200 Kfz/24h. Demnach ist 
die Aufstellung eines Lärmaktionsplans auf Straßen, die unter 
diesem Wert liegen freiwillig. 
Im Vorfeld zur Gemeinderatssitzung hatte Herr Wahl eine Groba-
nalyse auf Basis des Verkehrsmonitoring aus 2019 gemacht. Eine 
grobe Berechnung ergab, dass der Emissionspegel am Tag und 
in der Nacht deutlich unter den Auslösewerten liegen. Herr Wahl 
sieht deshalb die Chance auf Umsetzung von Lärmminderungs-
maßnahmen als gering. Da sich die Berechnungsgrundlage in 
2021 ändern soll, wäre eine erneute Prüfung zu empfehlen.

Der Gemeinderat beschließt
1. einen dritten Verkehrs-Smilie zu beschaffen.  

(7 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 2 Gegenstimmen)
2. der Verwaltung den Auftrag zu geben, ein „freiwilliges“ 

Tempo 40 zu prüfen.  
(6 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 3 Gegenstimmen)

3. Ende 2022 erneut Kontakt mit der Firma Rapp Trans AG, 
Herrn Wahl, aufzunehmen (6 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen,  
3 Gegenstimmen)

 
Bauantrag Junkerstraße 26 / Flst.-Nr. 417/2, 422, 423, 424, 
425/1, 425/2 /Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefga-
rage, Gewerbe und Hofladen 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben wie vorgestellt zu. 
(8 Stimmen dafür, 1 Enthaltung, 0 Gegenstimmen) 

Bauantrag Breitlenstr. 4 / Flst.-Nr. 555/1 / Balkonerweiterung 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben wie vorgestellt zu. 
(Einstimmig) 

Anfrage Erwerb Grundstücksstreifen Flst. 152/1 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Antrag zum Verkauf 
des Grundstücksstreifen des Flst. 152/1 von 7,5m abzulehnen. 

Kindergartenbeiträge Waldgruppe 
Die Rahmenbedingungen für die zukünftige Waldgruppe wer-
den beraten. Betreuungszeiten von Montag – Freitag: 
Bringzeit  7.30 – 9.00 Uhr
1. Abholzeit  12.30 – 12.45 Uhr

Gemeinsames Mittagessen  12.45 – 13.15 Uhr
2. Abholzeit  13.15 – 13.30 Uhr
Der Gemeinderat stimmt den Öffnungszeiten wie vorgestellt zu 
und beschließt den Kindergartenbeitrag für den Waldkinder-
garten auf 120€ für das 1. Kind und 80€ für das Geschwisterkind 
festzusetzen und zusätzlich die jährliche 5% Regelung zu integ-
rieren. (Einstimmig) 

Übertrittsregelung für Schüler*innen der GS Büsingen 
an die PS Dörflingen 
Die Modalitäten dieses Schulwechsels wurden zum Schuljahr 
2017/18 in einem Regelwerk festgeschrieben sowie ein Vorge-
hen dazu definiert. Diese Regelungen wurden nun von beiden 
Seiten überarbeitet und aufgrund von Vorkommnissen entspre-
chend ergänzt. 
Die Punkte Übertritt und Anmeldung wurden überarbeitet und 
genauer definiert. Außerdem wurde der Punkt Schulkosten er-
gänzt. 
Der Gemeinderat stimmt der Übertrittsregelung für Schüler*in-
nen der GS Büsingen an die PS Dörflingen, gültig ab Schuljahr 
2021/2022, zu. (Einstimmig) 

Kostenvoranschlag Neubau Badi Gebäude vom 17.5.2021 
Am 30.07.2020 beschloss der Gemeinderat das Architekturbüro 
Oechsli und Partner mit dem Neubau des Badi Gebäudes zu 
beauftragen. Am 4.2.2021 wurde der Architektenvertrag abge-
schlossen und der Bauantrag eingereicht. Gemäß Vorstudie von 
Oechsli und Partner vom 29.07.2020 betrugen die geschätzten 
Baukosten CHF 896.000.--. 
Die provisorische Werkplanung ist nun abgeschlossen und die 
Angebote der Gewerke liegen vor. Auf dieser Basis hat Herr Javier 
Horrach den Kostenvoranschlag erstellt. Leider sieht der jetzige 
Stand der Kosten nicht so gut aus. 
Die Vorsitzende stellt die Gründe für die Kostensteigerung von 
ca. 22,5 % vor:
•	 Gebäudevolumen steigt um 15%
•	 Hohe Arbeitsauslastung im Baugewerbe = wenig eingereichte An-

gebote
•	 z.T. gab es eine massive Erhöhung der Rohstoff- und Materialpreise
•	 Generelle Preiserhöhung für Holz, Holzwerkstoffplatten und 

Dämmstoff
•	 Fast keine Angebote von deutschen Firmen
 
Mögliche Kosteneinsparungen wurden im Rat beraten, diese sol-
len jedoch keinen Einfluss auf die Qualität haben. 
Der Gemeinderat nimmt den Kostenvoranschlag zur Kenntnis. 
(Einstimmig) 

Vergabe Gewerke Neubau Badi Gebäude 
In den letzten Sitzungen hat der Ausschuss, bestehend aus der 
Mitarbeiterin Hauptamt techn. Bereich, Marina Brain, den Ge-
meinderäten, Michael Opifanti und Martin Fuchs (seit 22.04.2021, 
vorher Walter Güntert) und der Bürgermeisterin, die Submitten-
tenliste zusammengestellt. Unser Architekt, Herr Javier Horrach, 
hat die definierten Firmen angeschrieben. Diese konnten auf-
grund der Leistungsbeschreibung Angebote einreichen. Diese 
Angebote wurden vom Architekten geprüft und dem Ausschuss 
in entsprechender Reihenfolge vorgelegt. 

Die Vorsitzende merkt an, dass mit dem Landratsamt abgestimmt 
wurde, dass bei geringfügigen Abweichungen von unter 2% der 
Ortsansässige bevorzugt werden kann. 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe an folgende Gewerke: 
a)  Rückbau/Abbruch/Aushub:
 B & R Egli GmbH, Thayngen (Einstimmig) 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS
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b)  Gerüste:
 Gloor AG, Schaffhausen (Einstimmig) 
c)  Baumeisterarbeiten:
 wolfKeller GmbH, Dörflingen (Einstimmig) 
d)  Montagebau in Holz:
 Keller Holzbau + Schreinerei AG, Dörflingen (Einstimmig) 
e)  Betonoberfläche bearbeiten:
 DIVICA AG, Wädenswil (Einstimmig) 
f )  Fenster in Holz:
 Holzbau Technik Rupli + Partner, Hallau (Einstimmig) 
g)  Spengler-Blitzschutz-Flachdach:
 Schlatter + Zollinger GmbH, Hallau (Einstimmig) 
h)  Dachdeckerarbeiten:
 A. Schneider Bedachungen AG, Schaffhausen (Einstimmig) 
i)  Sanitärinstallationen:
 Meister Robert AG, Schaffhausen (Einstimmig) 
j)  Gewerbliche Kälte:
 Dietrich AG, Beringen (Einstimmig) 
k)  Gipserarbeiten:
 Gipser Art GmbH, Diessenhofen (Einstimmig) 
l)  feststehende Elementwände:
 Keller Holzbau + Schreinerei AG, Dörflingen (Einstimmig) 
m)  Baureinigung:
 Donag, Stetten SH (Einstimmig) 

Stelle Schulsozialarbeit 
An der GRS vom 18.07.2019 wurde für den Kindergarten die 
Einstellung einer Integrationskraft auf Euro 450,00 beschlossen. 
Diese Person betreut momentan im Kindergarten 2 Kinder und 
ist damit mit ihrem Pensum ausgelastet. Ziel war, diese Mitarbei-
terin auch für die Schule einzusetzen. Denn der Bedarf eines Kin-
des an Leistungen zur Integration und Förderung endet nicht bei 
Eintritt in die Grundschule. 
Die Begleitung und Förderung der Kinder im Grundschulalter in 
den sozial-emotionalen Kompetenzen ist elementar. Aus diesem 
Grund möchten wir die Schule gern mit einer Fachkraft unter-
stützen. Es ist vorgesehen, dass diese Mitarbeiter*in dann zusätz-
lich auch die Nachmittagsbetreuung in Engpässen unterstützen 
kann. Die personelle Situation hat in der Vergangenheit bereits 
zu Problemen geführt. 
Der Gemeinderat beschließt, die Grundschule Büsingen mit ei-
ner/einem Schulsozialarbeiter*in im 30% Pensum zu unterstüt-
zen. (Einstimmig) 

Antrag Kommune Außenrenovation und Orgel 
Pfarrer Stahlmann gelangt mit einem Antrag auf Zuschuss an 
die Sanierungsarbeiten der Fassade der Dorfkirche sowie an die 
neue Orgel „Lady Dold“ an die Gemeinde. Die Kostenaufstellung 
sowie die Finanzierungsmodalitäten für die Außenrenovation 
liegen vor. Gemäß den Ausführungen von Herrn Stahlmann sind 
die Finanzierungen der Landeskirche aufgrund der Corona-Pan-
demie auf Eis gelegt. Die Kirchgemeinde muss nun vollumfäng-
lich für die Kosten aufkommen. 
Voraussichtliche Kosten Außenrenovation: 
Umgebungsarbeiten Euro 6.312  CHF 6.943,20 
Gerüst    CHF 14.800,00
Malerarbeiten    CHF 42.113,00
Summe    CHF 63.856,20

Im Jahr 2019 hatte der Gemeinderat für die Innensanierung der 
Dorfkirche einen Zuschuss von Euro 50.000 beschlossen. 
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschuss für die Außenreno-
vierung auf 2023 zu verschieben und die Möglichkeit der Bezu-
schussung durch die Landeskirche zu prüfen. 
Der Gemeinderat beschließt, die neue Orgel der Dorfkirche mit 
15.000 € zu bezuschussen. (beide Beschlüsse einstimmig) 
 
Anfrage Spende Renovierung der Bergkirche St. Michael 
Die Kosten der Sanierung der Bergkirche St. Michael belaufen 
sich auf ca. 160.000 - 180.000 SFR, welche von beiden Vereinen 
gemeinsam aufgebracht werden müssen. 

Deshalb fragt Dr. Michael Psczolla, Vorsitzender der Bergkirchen-
vereine an, ob die Gemeinde die Sanierung der Bergkirche finan-
ziell unterstützt. 
Der Gemeinderat beschließt, für die Sanierung der Bergkirche 
40.000€ zu spenden. (Einstimmig) 
 
Exklavenfragen 
Rückmeldung des Eidg. Departements des Innern (EDI) zur Situa-
tion von Büsingen in der Coronapandemie: 
„Das	 EDI	 bestätigt	 die	 Einschätzung	 des	 Kantons	 Schaffhausen,	
dass	 der	 Staatsvertrag	 zwischen	 der	 CH	 und	D	 über	 die	 Einbezie-
hung	 der	 Gemeinde	 Büsingen	 am	 Hochrhein	 in	 das	 Schweizer	
Zollgebiet	 aus	 dem	 Jahr	 1964	 keine	 klare	 bzw.	 umfassende	Rege-
lung	 enthält,	welche	 in	 der	 aktuellen	 Pandemiesituation	 in	 Bezug	
auf	 Covid-19-Massnahmen	 zur	 Anwendung	 kommt.	 Im	 Ergebnis	
finden	 keine	 schweizerischen	 (eidgenössischen	 oder	 kantonalen)	
Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	zur	Eindämmung	der	Coron-
avirus-Pandemie	in	der	deutschen	Enklave	Büsingen	am	Hochrhein	
Anwendung.	Mithin	kommt	in	Bezug	auf	die	Covid-19-Massnahmen	
ausschließlich	deutsches	Recht	in	Büsingen	zur	Anwendung.“ 
Erhöhung Steuerfreibetrag (Billigkeitslösung): 
GR Helmut Waldvogel informiert, dass die Rückmeldung zur Er-
höhung des Freibetrags aufgrund der eingereichten Gutachten 
noch ausstehend sei. 
Das komplette Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 
27.05.2021 erhalten Sie auf Nachfrage bei der Gemeindeverwal-
tung, Geschäftsstelle Gemeinderat: gemeinde@buesingen.de 
 
 

Büsingen nach den schweren Gewittern 
Am vergangenen Montagabend zogen schwere Gewitter und 
Sturmböen über unsere Gemeinde und hinterließen ein Bild 
der Verwüstung. Bäche flossen über unsere Straßen und füllten 
unzählige Keller, Bäume wurden entwurzelt oder geknickt. Un-
sere freiwillige Feuerwehr stand bis früh am Morgen im Einsatz. 
Meinen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer und an die Feuerwehrmänner und -frauen 
der Gemeinde Büsingen, die sich tatkräftig und ausdauernd für 
unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzen. 

Die Liste der Schäden ist lang und die Aufräumarbeiten werden 
andauern. Auf Wald- und Feldwegen ist deshalb Vorsicht gebo-
ten. Bitte achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und meiden Sie 
momentan die Wege, die noch nicht geräumt sind. Insbesondere 

auch der Rheinhardtwald 
wurde teilweise stark ver-
wüstet. Wir bitten Sie, den 
Wald momentan nicht zu 
betreten. 

Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis. 
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Grünmüllcontainer 
Wie bekanntgegeben dürfen Sie Ihre bestellten Grünmüllcont-
ainer ab dem 14.8.2021 jeweils am Samstag von 8.30 – 10.30 Uhr 
im Wertstoffhof abholen. Bitte weisen Sie ein Ausweisdokument 
vor. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihren Container selbst 
abzuholen, melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung. 

Gemeindekasse nicht besetzt 
Die Gemeindekasse ist in der Zeit vom 12.07.21 bis 30.07.2021 
nicht besetzt. Ein- und Auszahlungen sind somit erst ab dem 
02.08.2021 wieder möglich. Müllmarken erhalten Sie in dieser 
Zeit auch bei der Post neben dem Rathaus. 
 

Für die deutsche Exklave in der Schweiz 
in wunderschöner landschaftlicher 
Lage am Rhein mit ca. 1.500 Einwoh-
nern suchen wir für unsere Gemeinde-
kasse zum 01.11.2021 eine/n 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
im 60% Pensum, unbefristet 

Ihr Aufgabengebiet:
•	 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Überwachung 

bestehender Forderungen
•	 Verwaltung der Finanzmittel und Überwachung der Li-

quidität
•	 Anlage von Termingeldern und Aufnahme Kassenkredite 

in Abstimmung mit der Kämmerei
•	 Durchführung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse 

(Kassenmäßig)
•	 Mahn- und Vollstreckungswesen
•	 Erstellen von Finanzstatistiken und Meldungen
•	 Klärung und Beantwortung von Fragen der Zahlungs-

pflichtigen

Ihr Anforderungsprofil:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuer-

fachangestellte/r oder eine vergleichbare Qualifikation 
jeweils mit mehrjähriger Erfahrung in den genannten 
Bereichen

•	 Kenntnisse im Bereich des HGB, KomHKV
•	 sicheres und dienstleistungsorientiertes Auftreten
•	 Eigenverantwortung und Entschlussfreudigkeit sowie 

wirtschaftliches Denken
•	 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, 

insbesondere in Konfliktsituationen
•	 Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit und lö-

sungsorientierte Arbeitsweise
•	 sichere Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen
•	 wünschenswert sind praktische Arbeitserfahrungen in 

der Gemeindekasse einer Verwaltung und Kenntnisse in 
der Anwendung Rechnungswesen Finanz+

 

Unser Angebot:
•	 ein interessantes, anspruchsvolles und krisensicheres 

Aufgabengebiet
•	 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
•	 flexible Arbeitszeiten im 60% Pensum (23,4 Wochenstun-

den auf 5 Tage verteilt)
•	 eine unbefristete Einstellung mit Eingruppierung nach 

persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 8 
TVöD

•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 Fahrtkostenzuschuss
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche 
Bewerbung bis 31.07.2021 an die Gemeinde Büsingen, 
Hauptamt, Herrn Fendrich, Junkerstraße 86, 78266 Büsin-
gen a.H. oder per Mail an gemeinde@buesingen.de. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an un-
sere Gemeindekasse, Frau Steiner, unter Tel. 07734 9302-21; 
Fragen zu den Anstellungsbedingungen richten Sie bitte an 
das Hauptamt, Herrn Fendrich, unter Tel. 07734 9302-33. 

Für die deutsche Exklave in der Schweiz in wunderschöner  
landschaftlicher Lage am Rhein mit ca. 1.500 Einwohnern  
suchen wir für unsere Gemeindekasse zum 01.11.2021 eine/n 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
im 60% Pensum, unbefristet 

Ihr Aufgabengebiet: 
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Überwachung bestehender Forderungen 
• Verwaltung der Finanzmittel und Überwachung der Liquidität 
• Anlage von Termingeldern und Aufnahme Kassenkredite in Abstimmung mit der Kämmerei 
• Durchführung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse (Kassenmäßig) 
• Mahn- und Vollstreckungswesen 
• Erstellen von Finanzstatistiken und Meldungen 
• Klärung und Beantwortung von Fragen der Zahlungspflichtigen 

Ihr Anforderungsprofil: 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r oder eine 

vergleichbare Qualifikation jeweils mit mehrjähriger Erfahrung in den genannten Bereichen 
• Kenntnisse im Bereich des HGB, KomHKV 
• sicheres und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
• Eigenverantwortung und Entschlussfreudigkeit sowie wirtschaftliches Denken 
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, insbesondere in Konfliktsituationen 
• Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit und lösungsorientierte Arbeitsweise 
• sichere Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen 
• wünschenswert sind praktische Arbeitserfahrungen in der Gemeindekasse einer Verwaltung 

und Kenntnisse in der Anwendung Rechnungswesen Finanz+ 

Unser Angebot: 
• ein interessantes, anspruchsvolles und krisensicheres Aufgabengebiet 
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• flexible Arbeitszeiten im 60% Pensum (23,4 Wochenstunden auf 5 Tage verteilt) 
• eine unbefristete Einstellung mit Eingruppierung nach persönlichen Voraussetzungen bis 

Entgeltgruppe 8 TVöD 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Fahrtkostenzuschuss 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche Bewerbung bis 31.07.2021 an die Gemeinde 
Büsingen, Hauptamt, Herrn Fendrich, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen a.H. oder per Mail an 
gemeinde@buesingen.de. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an unsere Gemeindekasse, Frau Steiner, unter 
Tel. 07734 9302-21; Fragen zu den Anstellungsbedingungen richten Sie bitte an das Hauptamt, Herrn 
Fendrich, unter Tel. 07734 9302-33. 

Für die deutsche Exklave in der 
Schweiz in wunderschöner landschaft-
licher Lage am Rhein mit ca. 1.500 Ein-
wohnern suchen wir für unsere Grund-
schule mit rund 40 Schüler*innen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Schulsozialarbeiter (m/w/d) 
im 30% Pensum, unbefristet 

Ihr Aufgabengebiet:
•	 Kernaufgaben der Schulsozialarbeit
•	 Offene und kollegiale Zusammenarbeit mit den am 

Schulleben Beteiligten (Schüler, Eltern, Schulleitung, Kol-
legium

•	 Kooperation mit Netzwerkpartner in Gemeinde und 
Landkreis

•	 Unterstützung der Nachmittagsbetreuung
 
Ihr Anforderungsprofil:
•	 Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialarbeit/Sozi-

alpädagogik
•	 Freude am Umgang mit Kindern und deren Eltern
•	 Selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

und hohes persönliches Engagement
•	 Kontaktfreude und Teamfähigkeit
•	 Zielstrebigkeit, Belastbarkeit sowie die Fähigkeit und Be-

reitschaft zur Netzwerkarbeit und Kooperation
 
Unser Angebot:
•	 Ein verantwortungsvolles und vielseitiges Tätigkeitsfeld 

mit Gestaltungsmöglichkeiten
•	 Regelmäßige Fortbildung und Supervision
•	 Eine unbefristete Einstellung mit Eingruppierung in die 

Entgeldgruppe S 11 TVöD/SuE
•	 Eine Teilzeitbeschäftigung mit einem Beschäftigungs-

umfang von 30% (11,7 Wochenstunden verteilt auf 3 
Tage), Arbeitszeiten legen wir gemeinsam fest

•	 Fahrtkostenzuschuss
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche Be-
werbung bis 31.07.2021 an die Gemeinde Büsingen, Frau 
Schraner, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen a.H. oder per 
Mail an gemeinde@buesingen.de. 
Für Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an un-
sere Schulleiterin Frau Amann, unter Tel. 07734 6377; Fragen 
zu den Anstellungsbedingungen richten Sie bitte an Frau Bür-
germeisterin Schraner, unter Tel. 07734 9302-31. 

Für die deutsche Exklave in der Schweiz in wunderschöner  
landschaftlicher Lage am Rhein mit ca. 1.500 Einwohnern  
suchen wir für unsere Gemeindekasse zum 01.11.2021 eine/n 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
im 60% Pensum, unbefristet 

Ihr Aufgabengebiet: 
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Überwachung bestehender Forderungen 
• Verwaltung der Finanzmittel und Überwachung der Liquidität 
• Anlage von Termingeldern und Aufnahme Kassenkredite in Abstimmung mit der Kämmerei 
• Durchführung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse (Kassenmäßig) 
• Mahn- und Vollstreckungswesen 
• Erstellen von Finanzstatistiken und Meldungen 
• Klärung und Beantwortung von Fragen der Zahlungspflichtigen 

Ihr Anforderungsprofil: 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r oder eine 

vergleichbare Qualifikation jeweils mit mehrjähriger Erfahrung in den genannten Bereichen 
• Kenntnisse im Bereich des HGB, KomHKV 
• sicheres und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
• Eigenverantwortung und Entschlussfreudigkeit sowie wirtschaftliches Denken 
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, insbesondere in Konfliktsituationen 
• Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit und lösungsorientierte Arbeitsweise 
• sichere Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen 
• wünschenswert sind praktische Arbeitserfahrungen in der Gemeindekasse einer Verwaltung 

und Kenntnisse in der Anwendung Rechnungswesen Finanz+ 

Unser Angebot: 
• ein interessantes, anspruchsvolles und krisensicheres Aufgabengebiet 
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• flexible Arbeitszeiten im 60% Pensum (23,4 Wochenstunden auf 5 Tage verteilt) 
• eine unbefristete Einstellung mit Eingruppierung nach persönlichen Voraussetzungen bis 

Entgeltgruppe 8 TVöD 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Fahrtkostenzuschuss 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre vollständige schriftliche Bewerbung bis 31.07.2021 an die Gemeinde 
Büsingen, Hauptamt, Herrn Fendrich, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen a.H. oder per Mail an 
gemeinde@buesingen.de. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an unsere Gemeindekasse, Frau Steiner, unter 
Tel. 07734 9302-21; Fragen zu den Anstellungsbedingungen richten Sie bitte an das Hauptamt, Herrn 
Fendrich, unter Tel. 07734 9302-33. 
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Kanalanschluss Küblerbückli 
Der Anschluss wird in der KW 26 fertig gestellt, sodass sich auch 
die Parksituation in der Griessstraße wieder entspannen wird. 
Für die Asphaltierungsarbeiten wird die Parkhauszufahrt im 
Küblerbückli wieder vorrübergehend gesperrt werden. Die An-
wohner werden zeitnah informiert und erhalten wiederum eine 
Genehmigung außerhalb der ausgewiesenen Parkflächen in der 
Griessstraße zu parken. Wir bitten die Anwohner, die Ein- und 
Ausfahrten frei zu halten sowie angemessenen Abstand zu die-
sen einzuhalten. 
 
Herzliche Grüße 
Vera Schraner 
 

 

Gemeindekasse informiert 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Zahlung im Juli 
fällig wird: 

31.07.2021 Wasser-Abwasser Vorauszahlung 

Die Höhe der Vorauszahlung können Sie aus dem Abrechnungs-
bescheid für das Jahr 2020 auf der 2. Seite ersehen. 
Den Teilnehmern am Abbuchungsverfahren werden die Beträge 
fristgerecht abgebucht. 
 

 

Corona-Testzentrum Gailingen 
Aufgrund der zurück gegangenen Nachfrage wird der Mittwoch 
als Testtag gestrichen. Es gelten nun ausschließlich folgende Öff-
nungszeiten: 
Dienstag  12 - 15 Uhr 
Samstag  9 - 12 Uhr 
 

 

Erzählzeit ohne Grenzen 
Aufgrund der Coronapandemie musste die beliebte „Erzählzeit 
ohne Grenzen“, die für den April diesen Jahres geplant war, abge-
sagt werden. Wir freuen uns daher sehr, dass sie nun doch in der 
Zeit vom 02. bis 11. Juli grenzüberschreitend stattfinden kann. 
Am Donnerstag, den 08. Juli 2021 um 19.00 Uhr findet nun 
eine Lesung in unserer Dorfkirche in Büsingen statt. 

Hans-Ulrich Treichel wird aus sei-
nem Roman „Schöner denn je“ 
vorlesen. Der Autor wurde1952 in 
Versmold/Westfalen geboren, stu-
dierte Germanistik und promovierte 
1984 mit einer Arbeit über Wolfgang 
Koeppen. Bis 2018 war er Professor 
am Deutschen Literaturinstitut der 
Universität Leipzig. Hans-Ulrich Trei-
chel erhielt zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen, seine Werke sind 
in 28 Sprachen übersetzt. 

Alle Interessierten und Literaturliebhaber sind zu diesem beson-
deren Abend herzlich eingeladen. Die Teilnehmerzahl wird ver-
mutlich auf 50 Personen beschränkt werden müssen, sollten die 
Inzidenzzahlen bis dahin nicht signifikant zurückgegangen sein. 
Wenn Sie sich einen Platz sichern möchten, können Sie dies ab 
15. Juni 2021 bis zum Veranstaltungstermin um 12 Uhr unter fol-
gender Website tun: 

www.erzaehlzeit.com/programm. Weitere Informationen zum 
Programm, zu Reservationen, Contact-Tracing und den Schutz-
bestimmungen finden Sie ebenfalls auf dieser Website. 

Außerdem können Besucher der Vorlesung im Anschluss ein 
3-Gang-Menü in der „Alten Rheinmühle“ zum Sonderpreis von 
CHF 48,- genießen. Allen Gästen, die dieses Angebot nutzen 
wird zuvor ein Aperó offeriert. Eine Reservierung ist unbedingt 
rechtzeitig notwendig unter folgenden Telefonnummern: 0041 
52 6252550 oder 0049 7734 931990. Lassen Sie sich diesen Gau-
menschmauß nicht entgehen, kehrt doch damit auch ein Stück 
„Normalität“ zurück in unser Leben. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

Spiel, Spaß und gute Laune   
vom 29. Juli bis 10. September 2021 

 
 

Ein Unterhaltungsprogramm der örtlichen Vereine,  
des Hegau-Jugendwerks, der Gemeinden Gailingen und Büsingen  

für Einheimische, Gästekinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 
Jahren 

 
Anmeldungen nur unter: 

www.unser-ferienprogramm.de/gailingen. 
Anmeldefrist bis 09. Juli 2021 
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In der Gemeinderatssitzung am 04.03.2021 hat der Gemeinderat Büsingen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Orts-
mitte, 1. Änderung“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 3 vom 07.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Büsingen hat am 24.06.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Ortsmitte, 1. 
Änderung“ mit Begründung und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlos-
sen, diesen nach§ 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 14.04.2021 bis einschl. 
17.05.2021 statt. 
Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung unter Angabe von Zeit 
und Ort benachrichtigt. Diesen wurden Gelegenheit gegeben zum Planentwurf Stellungnahme abzugeben. 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24.06.2021 wurden die abgegebenen Stellungnahmen und Anregungen behandelt 
und abgewogen sowie anschließend beschlossen. 
Da aufgrund der Stellungnahmen Änderungen des Planentwurfs vorgenommen wurden, hat das Gremium die zwingend durchzu-
führende erneute öffentliche Auslegung auf die Dauer von zwei Wochen nach §3 Abs. 2 i.V.m. §4a Abs. 3 BauGB, beschlossen. Gleich-
zeitig sollen die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erneut angehört und um Stellungnahme gebeten warden. Im 
Rahmen der erneuten Offenlage hat das Gremium beschlossen, dass nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen des Bebauungs-
plans Stellungnahmen vorgebracht werden können. 
 
Das Planungsgebiet liegt in der Ortsmitte der Gemeinde Büsingen. Der Geltungsbereich ist dem unten abgebildeten Plan zu entneh-
men. 
 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 18.03.2021: 

Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung und 
den örtlichen Bauvorschriften 
vom 14. Juli 2021 bis einschließlich 28. Juli 2021 
 
im Rathaus Büsingen, Zimmer 9 
im 1. OG, Junkerstr. 86, 78266 Büsingen 

während der üblichen Dienststunden (Mo - Mi und Fr von 
08.30 -12.00 Uhr sowie Do von 14.00-18.00 Uhr) 
erneut öffentlich ausgelegt. Außerdem ist dieser auf der 
Homepage der Gemeinde Büsingen abrufbar. 
www.buesingen.de/de/Aktuelles/Gemeindenachrichten 
Während der Auslegungsfrist können zu den geänderten 
bzw. ergänzten Teilen des Bebauungsplans Stellungnahmen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Büsingen, Junkerstr. 86, 78266 Büsingen abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Abgabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle nach §47 VWGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht warden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 

Büsingen, den 07.07.2021 
Vera Schraner 
Bürgermeisterin 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentlich Bekanntmachung  
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Ortsmitte, 1. Änderung“  
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
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FREILICHTMUSEM NEUHAUSEN OB ECK 

Theater freilich! 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck sucht Senior*innen für Theaterprojekt 

2021 startet das Seniorentheater „Theater freilich“ im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Das 
außergewöhnliche Projekt richtet sich an Senior*innen, die als kreative Geschichte(n)erzähler aktiv 
werden möchten. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin und Seniorin Lilo Braun und 
Regieassistentin Diane Kopp erarbeiten die Teilnehmer*innen ihren ganz persönlichen Bezug zum 
Freilichtmuseum und entwickeln ihre eigene Form des Theaters: völlig ergebnisoffen und 
experimentell! Die einzige Vorgabe ist die Beschäftigung mit Themen, die sich aus den Objekten, 
Biografien und Geschichten des Freilichtmuseums ergeben. Gemeinsam kreativ sein, eigene 
Erinnerungen und Erfahrungen einbringen und ganz nebenbei was für die eigene 
Konzentrationsfähigkeit und körperliche Fitness tun: All das bietet das Theaterprojekt „Theater 
freilich“. Es sind keine Vorkenntnisse und kein stundenlanges Textauswendiglernen nötig. 
Stattdessen braucht es Neugierde, Lust auf Experimente und die Bereitschaft wöchentlich etwa zwei 
Stunden aufzubringen. Eine Behinderung ist kein Hinderungsgrund für die Teilnahme. Diese ist 
kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! 

Interessierte Senior*innen sind herzlich zur Kennenlernveranstaltung am Dienstag, dem 20. Juli 2021, 
um 15.00 Uhr, im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck eingeladen. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt 
ist, wird um Anmeldung unter 07461 926 3200 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de gebeten. 
Alle geltenden AHA-Regeln werden selbstverständlich beachtet! 

 

 

 

Bild: Theaterpädagogin Lilo Braun, Regieassistentin Diane Kopp und Museumspädagogin Regina 
Wendling freuen sich auf das neue gemeinsame Projekt. Fotografin: Andrea Blumers. 

Weiteres aus Kunst & Kultur

FREILICHTMUSEM NEUHAUSEN OB ECK 
Theater freilich! 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck sucht Senior*innen für 
Theaterprojekt 
2021 startet das Seniorentheater „Theater freilich“ im Freilicht-
museum Neuhausen ob Eck. Das außergewöhnliche Projekt rich-
tet sich an Senior*innen, die als kreative Geschichte(n)erzähler 
aktiv werden möchten. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin 
und Seniorin Lilo Braun und Regieassistentin Diane Kopp erar-
beiten die Teilnehmer*innen ihren ganz persönlichen Bezug zum 
Freilichtmuseum und entwickeln ihre eigene Form des Theaters: 
völlig ergebnisoffen und experimentell! 

Die einzige Vorgabe ist die Beschäftigung mit Themen, die sich 
aus den Objekten, Biografien und Geschichten des Freilichtmu-
seums ergeben. Gemeinsam kreativ sein, eigene Erinnerungen 
und Erfahrungen einbringen und ganz nebenbei was für die 
eigene Konzentrationsfähigkeit und körperliche Fitness tun: All 
das bietet das Theaterprojekt „Theater freilich“. Es sind keine Vor-
kenntnisse und kein stundenlanges Textauswendiglernen nötig. 
Stattdessen braucht es Neugierde, Lust auf Experimente und die 
Bereitschaft wöchentlich etwa zwei Stunden aufzubringen. Eine 
Behinderung ist kein Hinderungsgrund für die Teilnahme. Diese 
ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! 

Interessierte Senior*innen sind herzlich zur Kennenlernveran-
staltung am Dienstag, dem 20. Juli 2021, um 15.00 Uhr, im Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck eingeladen. Da die Teilnehme-
ranzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter 07461 926 3200 
oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de gebeten. Alle gelten-
den AHA-Regeln werden selbstverständlich beachtet! 
 

Theaterpädagogin	 Lilo	 Braun,	 Regieassistentin	 Diane	 Kopp	 und	 Muse-
umspädagogin	Regina	Wendling	freuen	sich	auf	das	neue	gemeinsame	Pro-
jekt.	Fotografin:	Andrea	Blumers.	
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs “Ortsmitte, 1.Änderung“ nach  
§ 3 Abs. 2 i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB - Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
und der örtlichen Bauvorschriften 
Der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Büsingen am Hochrhein vom 24.06.2021, den Entwurf des Bebauungsplans „Ortsmit-
te, 1. Änderung“ mit Begründung und örtlichen Bauvorschriften erneut öffentlich auszulegen, wird gemäß der Satzung über die Form 
der öffentlichen Bekanntmachung vom 07.04.1996 in der Zeit vom 
  

14. Juli 2021 bis einschließlich 28. Juli 2021 
  
an der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 86, öffentlich ausgehängt.  
Auf den Anschlag wird hiermit aufmerksam gemacht. 
  
Büsingen am Hochrhein, den 07.07.2021 
  
Vera Schraner, Bürgermeisterin 

KUNST & KULTUR

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit netten Grußanzeigen in Ihrem Mitteilungsblatt. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de
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Freiwillige Feuerwehr
Über zwanzig Einsätze – es ging nicht schneller 
Liebe Büsinger, 
oft wurde Büsingen in den letzten Jahren bei Unwettern ver-
schont, aber dieses Mal hat es uns voll getroffen. Am 28.06.2021 
nach 19:30 Uhr kam das Unwetter über Büsingen mit über 100 
mm Starkregen und heftigen Windböen, die zahlreiche Keller 
volllaufen und sehr viele Bäume und Sträucher umstürzen ließ. 
Neben all den überschwemmten und verdreckten Straßen, um 
die wir uns in der Phase nicht mehr kümmern konnten. 
Viele Schäden wurden erst am Tag danach festgestellt, ob Bäume 
auf Weidlinge im Rhein fielen oder Bäume im eigenen Garten zer-
stört wurden oder noch jemand Wasser im Keller entdeckt hat. 
 

 
Gegen 19:45 Uhr ging es los – die ersten Notrufe gingen ein – oft 
über private Telefonnummern an alle möglichen Feuerwehrkräf-
te, da auch die Notrufnummer total überlastet war. Wir versuch-
ten alles entgegenzunehmen, was am Anfang sicher chaotisch 
war, aber sich nicht verhindern lässt – ob Anrufe auf verschie-
dene Festnetztelefone, Mobiltelefone, über WhatsApp oder per 
FAX – da konnten wir nur die notwendigsten Daten aufnehmen, 
auflegen und auf zum nächsten Anruf/Notruf. 
Selbst wir konnten in der ersten Phase die Feuerwehr-Leitstelle 
nicht erreichen – nicht über Telefon und nicht über Funk. So hat-
ten wir selber Mühe die eigenen 
Kräfte zu alarmieren. Dann stellte 
sich die Herausforderung, die vie-
len Hilferufe zu priorisieren – wir 

haben nur 3 Fahrzeuge (auch wenn dann teils private PW ge-
nutzt wurden, um die Situationen vor Ort zu erkunden/erfassen) 
und begrenzte Einsatzkräfte, Pumpen und Wassersauger. Auch 
unsere Nachbarfeuerwehr Dörflingen war in vielen Einsätzen 
gebunden, aber gegen 01:00 Uhr konnten wir dann zwei Wasser-
sauger von ihnen ausleihen. 
 
So mussten viele Betroffene leider stundenlang warten, dass tut 
uns sehr leid. Wir konnten auch teils keine Aussage treffen, wann 
wir dann wirklich kommen konnten, da dringende Einsätze im-
mer wieder dazwischenkamen und vorgezogen werden mussten 
(Rettungswege freiräumen, Wasser in Keller mit Öltanks, Bäume 
drohten auf Häuser zu stürzen). Erst dann kam die Reihenfolge 
nach eingehenden Notrufen und verfügbare Geräte/Fahrzeuge. 
So passierte es, dass wir erst gegen/nach Mitternacht ein zweites 
Mal diverse Einsatzstellen anfahren konnten. 
 
Erst gegen 03:45 Uhr waren wir mit den letzten zwei Einsatz-
stellen fertig und hatten die Geräte und Fahrzeuge noch grob 
gereinigt und Einsatzbereit gemacht. Allerdings blieben in den 
folgenden Tagen noch viel Nacharbeiten übrig – Defekte und 
Schäden beseitigen, Material nachbestellen, Kleider, Geräte und 
Fahrzeuge detailliert prüfen und reinigen, ... 
Und es hat auch viele Feuerwehrleute selber getroffen und diese 
waren dennoch bei den Büsinger Bürgern, um zu helfen – DANKE 
EUCH. 
 
PS: bei Bränden und Notfällen immer erst die 112 / 0049 7732 
19222 nutzen! 
Bleiben Sie gesund. 
 

********** 

Aktuell gibt es keine öffentlichen Ausbildungen oder Veranstal-
tungen. 
 
Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de 
www.feuerwehr-buesingen.de 
 
 

Tennisclub Büsingen
-VORANKÜNDIGUNG- 
«Fibada Schaffhauser Tennismeisterschaften» 
vom 19. – 29. August 2021 im Tennisclub Büsingen 
Der Tennisclub Büsingen freut sich, dass er erstmals in der noch 
jungen Vereinsgeschichte als Organisator der diesjährigen Kan-
tonalen Tennismeisterschaften auftreten darf. 
«Unsere Fibada SHTM 2021» passen einfach perfekt in die ak-
tuelle Zeit, die so sehr durch sozialen Rückzug und Verzicht auf 
sportliches Zusammensein gelitten hat. Angelehnt an die aktu-
ellen behördlichen Schutzauflagen wollen wir die Menschen bei 
Sport, Geselligkeit und Kulinarik wieder zusammenfinden lassen. 
Analog zu den Vorjahren findet der Turnierbetrieb wiederum an 
11 Tagen statt und ist bereits bei Swisstennis registriert und frei-
geschaltet, d.h. Anmeldungen können bereits online gemacht 
werden. Letzte Woche erhielten bereits alle wettkampfspielen-
den Spieler der Tennisregion Schaffhausen ein Mail mit dem Link 
zur Anmeldung. Gedruckte Anmeldekarten werden zudem in 
ausreichender Zahl für die bisher noch nicht bei Swisstennis er-
fassten Spieler an die Tennisclubs verteilt. Das OK freut sich über 
eine grosse Teilnahme und meint, dass die ausgeschriebenen 24 
Kategorien jedes Wettkampfbedürfnis abdecken. 

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN
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 Der TC Büsingen mit seinen 4 Allwetterplätzen und neuester 
LED-Beleuchtung ist bestens für einen grossen Ansturm an Spie-
lern und Gästen gerüstet. Für die gesamte Turnierdauer stellt 
zudem der TC Cilag seine 3 Plätze zur Verfügung und zusätzlich 
kann in den ersten Runden auch auf weitere Tennisclubs in der 
Gegend zurückgegriffen werden. 
Während der Turnierdauer unterhalten wir im TC Büsingen einen 
Restaurationsbetrieb, der gute und bodenständige Kost in be-
währter Qualität anbieten wird und als weiteres Highlight möch-
ten wir unsere Bar aus guten Gründen auch noch erwähnen. 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme	und bedanken uns auch ganz 
speziell bei unseren Sponsoren, Gönnern und Inserenten, welche 
diesen Anlass erst ermöglichen. 
Willkommen im TC Büsingen! 
Das OK-Team des TC Büsingen 
 
 
 

Turnverein Büsingen
Schaffhauser Meisterschaften im Vereinsturnen 2021 
Am Samstag, 29. Mai 2021, haben die turnenden Vereine aus Bü-
singen am ersten Wettkampf seit knapp zwei Jahren teilgenom-
men. Die Schaffhauser Meisterschaften im Vereinsturnen konn-
ten aber auch dieses Jahr nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Die Schaffhauser Turnvereine versammelten sich jeweils auf ihrer 
Heimanlage und führten die momentan erlaubten Disziplinen in 
Eigenregie durch. Die Resultate wurden nach dem Wettkampf 
elektronisch übermittelt und zu einer Gesamtrangliste zusam-
mengefasst. Da auf deutschem Boden noch keine Aktivitäten in 
diesem Rahmen möglich waren, haben die Damenriege und der 
Turnverein ihr Wettkampfpensum in Dörflingen absolviert. Dank 
den freiwilligen Helferinnen und Helfern konnte der Wettkampf 
unter fachkundlicher Bewertung durchgeführt werden. 
Die geltenden Schutzkonzepte beschränkten die Wettkampfdis-
ziplinen hauptsächlich auf die Leichtathletik und die Fachteste. 
Leider waren noch keine Sektionsvorführungen im Geräteturnen 

oder der Gymnastik möglich. Trotz der nur knapp zwei monati-
gen Trainingsphase auf nicht heimischen Gelände, konnten fol-
gende Resultate erzielt werden: 

Teamresultate 
Disziplin Note Rang  
Fachtest Allround 9.34 2  
Fachtest Korbball 7.91 3  
Hochsprung 8.92 3  
Kugelstossen 7.34 15  
Schleuderball 6.12 21  
Speer 8.41 4  
Weitsprung 8.59 9  
Wurfkörper 8.17 8  
 
Bereits am Samstag, 26. Juni, findet der nächste und letzte Wett-
kampf der diesjährigen Turnsaison statt. An den Einkampfmeis-
terschaften auf der Munotsportanlage messen sich die Mannen 
und Frauen der beiden turnenden Vereine aus Büsingen in ver-
schiedenen Leichtathletikdisziplinen mit dem Rest des Kantons. 
Ergebnisse folgen in der nächsten Ausgabe. 

KIRCHENNACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 07734/97343 
Bei seelsorgerischen Anliegen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: www.buesingen-gailingen.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 
Euro-Konto: 
IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45 BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto: 
 IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 BIC: POFICHBEXXX 

Monatsspruch 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm le-
ben, weben und sind wir. 
Apostelgeschichte 17,27 

Die Pandemieregeln sind gelockert worden. Dadurch sind viele 
Gottesdienste und Veranstaltungen wieder möglich. Bei etwaigen 

Änderungen der Regeln beachten Sie bitte auch die tagesaktuellen 
Verlautbarungen der deutschen und schweizerischen Behörden. 

Gottesdienste u. Veranstaltungen im Juli 
Donnerstag, 8.7., Erzählzeit ohne Grenzen 
Büsingen Dorfkirche 19.00 Uhr Autorenlesung mit Hans-Ulrich 
Treichel 
Sonntag, 11.7., Gottesdienst (S. Ringling / E. Höhn) 
Büsingen Dorfkirche 9.30 Uhr / Gailingen 10.30 Uhr 
Sonntag, 18.7., Sommerfest mit Taufe im Pfarrgarten (Pfr. 
Stahlmann / E. Höhn) 
Büsingen Bergkirche 10.00 Uhr / Gailingen kein Gottesdienst 
Wir freuen uns auf die Taufe von Emil, Alina, Sophie und Mathilda. 
Für Salat- und Kuchenspenden wären wir dankbar. 
Sonntag, 25.7., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
Büsingen Dorfkirche 9.30 Uhr / Gailingen 10.30 Uhr 
Freitag, 30.7., Taizé-Andacht 
Büsingen Bergkirche 21.00 Uhr 
Sonntag, 1.8., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / T. Wezstein) 
Büsingen Bergkirche 10.00 Uhr / in Gailingen kein Gottesdienst
 
Veranstaltungen 
Kinderchor in der Friedenskirche 
Frau MD Ulrike Brachat wird ihre Singschul-Kinder Chorarbeit ab 
dem Monat Juli 2021 in der evangelischen Kirche in Gailingen 
wieder aufnehmen. 
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Die Kinderschar trifft sich wie ehedem am Mittwochnachmittag 
um 15:00 Uhr. Jedes Kind ist herzlich willkommen! Eine Anmel-
dung zuvor ist nicht erforderlich. 
Wir freuen, dass dieser Kinderchor wieder möglich ist und erwar-
ten viele Kinder! 

Neuer Konfirmandenkurs 
Im Herbst planen wir von der Kirchengemeinde einen neuen 
Konfirmationskurs anzubieten. Wir haben die uns bekannten Fa-
milien angeschrieben und fragen hier auch über das Amtsblatt 
nach, ob sich weitere Jugendliche für diesen Konfirmationskurs 
interessieren. Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse an diesem Kurs ent-
weder telefonisch (07734-97343) oder schriftlich per mail (bue-
singen-gailingen@kbz.ekiba.de) oder postalisch mit (Pfarramt, 
Kehlhofstrasse 20, 78266 Büsingen). Die Konfirmation wird vo-
raussichtlich im April kommenden Jahres stattfinden. Die Kurs-
stunden finden zweiwöchentlich am Mittwochnachmittag statt. 
Anfang September laden wir alle Interessierten zu einem Vortref-
fen und zu einem Elternabend ein. Wir freuen uns auf Euch! 

Senioren- und Familienausflug: Mittwoch 14.7. 
Es ist wieder Sommerzeit! Die Seele möchte auf Reise gehen. 
Dann machen wir dies doch einfach! 
Gabi Güntert hat für Euch wieder wie letztes Jahr eine schöne 
kleine Tour ausgesucht. Nach Monaten der auferlegten Zurück-
haltung darf jetzt wieder auf dem Rhein Erlebnisschifffahrt statt-
finden. 
Wir laden herzlich ein, eine gemeinsame Bootsfahrt auf dem 
Rhein unterhalb des Rheinfalls zu erleben und diese mit einem 
Zmorge zu verbinden. 
Da wir planen und die Rhyfahrt rechtzeitig anmelden müssen, 
bitten wir um Eure Anmeldung im Pfarramt bis zum Donners-
tag, den 8. Juli. Wie viele Personen? Welches Alter? 
Wir werden nach der Anmeldung die Anfahrt organisieren, ver-
mutlich mit dem ÖV. Oder auch mit Auto. 
Die wichtigen Hinweise: 
Mittwoch, 14.7. am Vormittag. Schiffahrt mit Zmorge für 25 SFr. 
Kinder bis sechs Jahre sind gratis. 
9.30 Uhr – 12 Uhr ab/an Schössli Wörth/Rheinfall 
Herzliche Einladung! Das Seniorenteam der Kirchengemeinde 
 

Radchallenge für die Klinik-
seelsorge im Kirchenbezirk 
Konstanz 
Vom 02.-25.07.2021 findet eine 
Radchallenge im evangelischen 
Kirchenbezirk Konstanz statt. 
Die Menschen in unserer schö-
nen Heimat am Untersee, im 
Hegau und am Hochrhein sind 
eingeladen, für einen guten 
Zweck mit den Rädern eine span-
nende Radtour zu unternehmen. 
Die Idee: Pro gefahrenen Kilome-
ter kann man Spenden im Freun-
des- und Bekanntenkreis oder 
bei Firmen sammeln. 

Die auf diese Weise erradelten Spenden gehen zu je 50% an den 
Förderkreis Evangelische Krankenhausseelsorge und die ande-
ren 50% können einer Gemeinde, der Bezirksjugend oder dem 
Diakonischen Werk gespendet werden. 
Die Spender können sich dafür gerne in eine Liste eintragen 
(www.ekikon.de/media/download/variant/242851/radchallen-
ge-spenderliste.pdf ) 
In einem booklet gibt es 14 Routen-Ideen, die ganz unterschied-
lich in Länge und Schwierigkeit sind. In jeder Kirche liegt ein 
Pilgerstempel aus, mit dem die Pilgerkarte abgestempelt wer-
den kann. (www.ekikon.de/media/download/variant/242313/
pilgerkarte_1.pdf ) Das booklet mit allen Touren und Informati-
onen zu den Kirchen ist hier zu finden. (www.ekikon.de/media/

download/variant/242478/radtouren_kl.pdf ) Die Fahrrad-Touren 
können auch einzeln heruntergeladen werden. (www.ekikon.de/
foerderkreis/radchallenge-2/touren) 

Am Sonntag, den 25.07.2021 wird es einen großen Aktionstag 
geben, an dem vor ausgewählten Kirchen, Gemeindehäusern 
und der Schloss Schule Gaienhofen eine kleine Erfrischung 
und Stärkung wartet. Die beteiligten Gemeinden sind: Büsin-
gen-Gailingen, Engen, Gottmadingen, Hilzingen, Höri, Konstanz 
Petrus-Paulus (an der Pauluskirche), Konstanz-Wollmatingen, Ra-
dolfzell, Singen Bonhoeffer, Singen Luther und Singen Süd. 

Gerne können die Gemeinden direkt als Ziel oder eine Tour ge-
wählt werden, die von einer zur nächsten Gemeinde führt. In Bü-
singen gibt es an der Station Bergkirche ab 12 Uhr bis 17 Uhr an 
diesem Sonntag eine kleine Erfrischung. 
Auch ein Instagram-Post von der Radtour unter #evangelischin-
kn ist herzlich willkommen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freunde bei Ihrer Radreise für diesen 
guten Zweck! 

Wir freuen uns, einander wieder begegnen zu können. Vielleicht 
sehen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit. 

Herzliche Grüße und schöne Sommertage 
Ihr Pfarrer 
Matthias	Stahlmann 
 
 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Gailingen 
Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten 
Im Juli 2021: 
Sonntag, 04. Juli 2021  
9.00  Gailingen Eucharistiefeier 
Dienstag, 06. Juli 2021  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gedenken an Konrad und 

Andreas Gruschke, Gerwin Herzog, Anna 
und Karl Schreiber) 

Samstag, 10. Juli 2021 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Freitag, 16. Juli 2021  
17.00  Gailingen Eucharistiefeier mit Spendung des 

Firmsakramentes durch Weihbischof 
em. Paul Wehrle 

Dienstag, 20. Juli 2021 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gedenken an Hannelore 

und Otto Schneble, zu Ehren der Hl. Got-
tesmutter) 

Samstag, 24. Juli 2021 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Dienstag, 27. Juli 2021 
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gedenken an Konrad und 

Andreas Gruschke, Helga Guthier) 
 
Teilnahme Gottesdienste 
Eine Anmeldung im Pfarrbüro ist nicht nötig – gehen Sie bitte auf 
die Ordner am Kircheneingang zu. 
Weiterhin bitten wir Sie nachdrücklich, Abstand zu halten und 
nur die freigegebenen Plätze in den Kirchen zu nutzen. Bitte 
orientieren Sie sich an der Beschilderung. Während des Gottes-
dienstes ist eine Mund-Nasen-Maske verpflichtend. Bitte nur 
medizinische OP-Masken oder FFP2-Masken tragen! 
Gemeindegesang ist bei einer Inzidenz unter 100 gestattet. Es 
gelten jedoch weiterhin die allgemeinen Abstands- und Hygie-
neregeln: Die OP- oder FFP2-Maske darf dabei also nicht abge-
nommen werden. 
Danke an alle Helfer!! Bleiben Sie gesund! Ihr Seelsorgeteam 
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Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Unter Beachtung der allgemeinen Regelungen zum Infektions-
schutz 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in Gottmadin-
gen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 
 

 

Evangelische-methodistische Kirche
Programm Juli 2021 
So.	4.	 10:00	 Festgottesdienst	Bergkirchenfest 
So. 11. 20.00 Gottesdienst (Markus	Allenbach) 
So. 18. 09.45 Gottesdienst in	Schaffhausen 
  (Markus	Allenbach) 
So. 25. 10.00 Gottesdienst in	Schleitheim (Ruth	Werner) 

Kontakte 
Gottesdienste 
Pfarrer Markus Allenbach, Parkstrasse 24, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 44 78 markus.allenbach@emk-schweiz.ch 

Chor 
Singen und Gemeinschaft für alle Musikbegeisterten 
Andreas Heller, Forenackerstrasse 9, 8246 Langwiesen 
Tel. 0041 52 / 659 42 16 

LANDRATSAMT INFORMIERT

Veräußerung von Grundeigentum
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Ge-
nehmigung zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums 
zu entscheiden: 

Gemarkung: Büsingen, Gewann: Rebhalde 
Flst.Nr.: 4690, Fläche: 1144 m², 
Nutzung: Obstbaumwiese und Ackerland 

Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter 
Angabe der Kaufpreisvorstellung 
dem Landratsamt Konstanz, Winterspürer Straße 25, 
78333 Stockach bis zum 21.07.2021 schriftlich mitteilen. 

Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 
3151 GV-2021-0335 

Informationsrunde zum Thema 
„Selbsthilfe bei den Spätfolgen 
einer Coronaerkrankung“ 
LANDKREIS KONSTANZ –Genesen von Covid-19? Und was 
kommt dann? Die Initiatoren zur Gründung einer Selbsthil-
fegruppe „Post-Covid-Syndrom“ laden zu einer Informati-
onsrunde zum Thema „Selbsthilfe bei den Spätfolgen einer 
Coronaerkrankung“ für Donnerstag, 8. Juli 2021 von 17:30 
Uhr bis 19 Uhr in den großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Benediktinerplatz 1, in Konstanz ein. 
 
Nicht alle Menschen genesen nach einer Covid-Erkrankung 
vollständig. Daher wollen die Initiatoren dieser Veranstaltung 
sowohl über medizinische Behandlungsansätze informieren als 
auch den Aufbau einer Selbsthilfe gruppe für den Landkreis Kon-
stanz starten. Dr. Kai Gutzeit aus Hamburg wird zur Veranstaltung 
virtuell zugeschaltet, um über Behandlungsmöglich keiten bei 
anhaltenden Symptomen von Post-Covid wie Lungenfunktions-
störungen, Erschöpfung, Depression, Ängste und neurologische 
Beschwer den zu informieren. Für mit dem Auto anreisende Be-
sucherinnen und Besucher ist der Parkplatz des Landratsamtes 
geöffnet. 
 
Weiter Infos sind telefonisch unter 07531 800-1787 oder über die 
Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamtes Konstanz 
(www.selbsthilfe-kommit.de) erhältlich. 
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Behandlungsansätze informieren als auch den Aufbau einer Selbsthilfe-
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keiten bei anhaltenden Symptomen von Post-Covid wie Lungenfunktions-
störungen, Erschöpfung, Depression, Ängste und neurologische Beschwer-
den zu informieren. Für mit dem Auto anreisende Besucherinnen und 
Besucher ist der Parkplatz des Landratsamtes geöffnet. 
 
Weiter Infos sind telefonisch unter 07531 800-1787 oder über die 
Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamtes Konstanz (www.selbsthilfe-
kommit.de) erhältlich. 
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Informationen für ältere Menschen  
von Ihrer Polizei
Vorsicht: Falscher Polizist am Telefon

Wenn sich bei Ihnen ein Polizist am 
Telefon meldet und nach Ihren Geld- 
und Wertsachen fragt und auf deren 
Herausgabe drängt: Legen Sie auf. 
Das kann nur ein Betrugsversuch 
sein.

Hinweis:
Die Polizei wird Sie niemals nach 
Ihren Geldbeziehungsweise Wertsa-
chen fragen und um deren Heraus-
gabe bitten. Das tun nur Betrüger.

Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 er-
scheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter 
dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren.

Betrugsmasche „Falscher Polizist“
Bei der Betrugsmasche „Falscher Polizist“ geben sich Betrüger 
am Telefon als Polizisten aus und erfragen unter Vorwänden die 
finanziellen Verhältnisse ihrer Opfer. Dann behaupten sie, dass 
Geld- und Wertsachen zuhause nicht sicher seien. Deshalb werde 
ein Polizist in Zivil vorbeikommen, um diese abzuholen und „in 
Sicherheit“ zu bringen. Die Opfer sollen ihre Ersparnisse diesem 
Fremden übergeben.

Auch auf der Bank seien Geld und Wertsachen nicht sicher, lügen 
die Betrüger und fordern ihre Opfer dazu auf, möglichst am glei-
chen Tag Konto und Depot zu räumen, um es nach Hause zu ho-
len. Dort sollen sie es einem Unbekannten übergeben, der sich 
als Polizist in Zivil ausgibt.

Opfer werden unter Druck gesetzt
Die Täter setzen ihre Opfer unter Druck: Sie fordern diese zu 
höchster Verschwiegenheit auf und drängen sie z. B. dazu, per-
manent mit den Tätern per Handy zu telefonieren, sodass sie 
weder Angehörige noch die echte Polizei informieren und die 
Betrüger jeden Schritt ihrer Opfer überwachen.
Reagiert ein Opfer misstrauisch, versuchen die Täter es einzu-
schüchtern, z. B. mit dem Hinweis, es behindere eine polizeiliche 
„Aktion“. Wenden sich Opfer an die echte Polizei, wird diese als 
korrupt diffamiert.

Tipps der Polizei:
›  Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
›  Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf- Nummer 

110 an.
›  Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und 

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie 
gegebenenfalls einfach auf!

›  Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder 
Wertsachen.

›  Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. 
Nachbarn oder nahe Verwandte.

›  Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugs-
versuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 
oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier. Wichtig: Suchen 
Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch 
selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall 
die Rückruftaste.

›  Bewahren Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde so-
wie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf. Hierfür 
gibt es bei den (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen den 
kostenlosen Aufsteller „Achtung! 
Falsche Polizeibeamte!“. Auf diesem 
können Sie die Rufnummer Ihrer ört-
lichen Polizeidienststelle notieren, 
damit Sie diese im Notfall griffbereit 
haben.

 

Kleines Sonnen-Kraftwerk  
für den Balkon 
Nicht jeder kann sich eine große Solaranlage 
aufs Dach setzen. Mit Stecker-Solargeräten 
bieten sich für Mieterinnen und Wohnungsei-
gentümerinnen eine Alternative der Stromer-
zeugung für den Balkon oder die Terrasse. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg und die Energieagen-
tur Kreis Konstanz informieren über Funktion 
und Nutzung von Stecker-Solargeräten. 
 

Viele Namen, ein Prinzip der 
Stromerzeugung 
Die Bezeichnung von Stecker-Solargerä-
ten ist vielfältig: Balkonmodule, Mini-Sola-
ranlage, Plug-&-Play-Solaranlage oder Bal-
konkraftwerk. Allen gemein ist, dass sie im 
technischen Sinn keine „Anlage“, sondern Strom erzeugende 
Haushaltsgeräte für den Eigenbedarf sind und maximal 600 Watt 
elektrische Leistung erzeugen. Sie können von Privatpersonen 
selbst angebaut, angeschlossen und genutzt werden. Balkon-
brüstungen, Außenwände, Dächer, Terrassen und Gärten kom-
men zum Aufbau oder Anbringen in Frage. Die Geräte setzen 
sich aus Standard-Solarmodulen und einem Wechselrichter zu-
sammen, der den Gleichstrom der Solaranlage in 230-Volt-Wech-
selstrom für Haushaltsgeräte umwandelt. So fließt der selbster-
zeugte Strom in die Steckdose am Balkon und versorgt von dort 
Fernseher, Kühlschrank oder Waschmaschine, die an anderen 
Steckdosen in der Wohnung angeschlossen sind. 
 

Mieter nutzen Solarstrom gern selbst 
Stecker-Solargeräte bestehen aus ein oder zwei Solarmodulen. 
Ein Modul hat die Größe von zwei kleineren Fußabtreter-Matten 
(ca. 1 x 1,70 Meter) und generiert eine Leistung von bis zu 300 
Watt. „300-Watt-Module samt Wechselrichter sind einschließlich 
Montagevorrichtung ab 500 Euro erhältlich und erzeugen je 
nach Standort bis zu 300 Kilowattstunden Strom im Jahr“, erläu-
tert Gerd Burkert, Experte der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Kreis Kon-
stanz, vor. Mobiles Arbeiten oder Homeoffice werden attraktiver, 
der Stromverbrauch im Haushalt steigt. Stecker-Solargeräte bie-
ten somit Mietern und Wohnungseigentümern die Möglichkeit, 
Solarstrom selbst zu nutzen und den Strombezug aus dem Netz 
zu reduzieren. 

Checkliste: Nutzung von Stecker-Solargeräten
1. Erlaubnis: Für Miet- und Eigentumswohnungen bedarf es 

der Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümerge-
meinschaft, um Solarmodule an der Brüstung oder Haus-
wand anbringen zu können.
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Tipps der Polizei: 

›    Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bit-

ten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen 

herauszugeben.

›    Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-

Nummer 110 an. 

›    Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre 

persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder 

andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls 

einfach auf!

›    Übergeben Sie niemals unbekannten Personen 

Geld oder Wertsachen.

›    Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson 

hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

›    Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer 

eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Poli-

zei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich 

an Ihr Polizeirevier. Wichtig: Suchen Sie die Tele-

fonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch 

selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf 

keinen Fall die Rückruftaste. 

›    Bewahren Sie die Nummer Ihrer örtlichen PolizeiBewahren Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizei-

behörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit behörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit 

am Telefon auf. Hierfür gibt es bei den (Kriminal-)am Telefon auf. Hierfür gibt es bei den (Kriminal-)

Polizeilichen Beratungsstellen den kostenlosen 

Aufsteller „Achtung! Falsche Polizeibeamte!“. Auf 

diesem können Sie die Rufnummer Ihrer örtlichen 

Polizeidienststelle notieren, damit Sie diese im 

Notfall griffbereit haben. 

Aufsteller „Achtung! Falscher Polizeibeamter!“ kostenlos erhältlich bei jeder 
(Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle.
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Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg e. V. 
Pressestelle 
Tel. (0711) 66 91 73 
Fax (0711) 66 91 60 73 
presse@vz-bw.de 
www.vz-bw.de 
 
Energieagentur Kreis Konstanz 
Tel. (0 77 32) 939 1234 
info@energieagentur-kreis-kon-
stanz.de 
www.energieagentur-kreis-kon-
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Kleines Sonnen-Kraftwerk für den Balkon 
Nicht jeder kann sich eine große Solaranlage aufs Dach setzen. 
Mit Stecker-Solargeräten bieten sich für Mieterinnen und 
Wohnungseigentümerinnen eine Alternative der 
Stromerzeugung für den Balkon oder die Terrasse. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
und die Energieagentur Kreis Konstanz informieren über 
Funktion und Nutzung von Stecker-Solargeräten. 
 

Viele Namen, ein Prinzip der Stromerzeugung 
Die Bezeichnung von Stecker-Solargeräten ist vielfältig: 
Balkonmodule, Mini-Solaranlage, Plug-&-Play-Solaranlage oder 
Balkonkraftwerk. Allen gemein ist, dass sie im technischen Sinn 
keine „Anlage“, sondern Strom erzeugende Haushaltsgeräte für 
den Eigenbedarf sind und maximal 600 Watt elektrische 
Leistung erzeugen. Sie können von Privatpersonen selbst 
angebaut, angeschlossen und genutzt werden. 
Balkonbrüstungen, Außenwände, Dächer, Terrassen und 
Gärten kommen zum Aufbau oder Anbringen in Frage. Die 
Geräte setzen sich aus Standard-Solarmodulen und einem 
Wechselrichter zusammen, der den Gleichstrom der 
Solaranlage in 230-Volt-Wechselstrom für Haushaltsgeräte 
umwandelt. So fließt der selbsterzeugte Strom in die Steckdose 
am Balkon und versorgt von dort Fernseher, Kühlschrank oder 
Waschmaschine, die an anderen Steckdosen in der Wohnung 
angeschlossen sind.  
 

Mieter nutzen Solarstrom gern selbst  
Stecker-Solargeräte bestehen aus ein oder zwei Solarmodulen. 
Ein Modul hat die Größe von zwei kleineren Fußabtreter-Matten 
(ca. 1 x 1,70 Meter) und generiert eine Leistung von bis zu 300 
Watt. „300-Watt-Module samt Wechselrichter sind einschließlich 
Montagevorrichtung ab 500 Euro erhältlich und erzeugen je 
nach Standort bis zu 300 Kilowattstunden Strom im Jahr“, 
erläutert Gerd Burkert, Experte der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der 
Energieagentur Kreis Konstanz, vor. Mobiles Arbeiten oder 
Homeoffice werden attraktiver, der Stromverbrauch im Haushalt 
steigt. Stecker-Solargeräte bieten somit Mietern und 
Wohnungseigentümern die Möglichkeit, Solarstrom selbst zu 
nutzen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren. 
Checkliste: Nutzung von Stecker-Solargeräten 

1. Erlaubnis: Für Miet- und Eigentumswohnungen bedarf 
es der Zustimmung des Vermieters oder der 
Eigentümergemeinschaft, um Solarmodule an der 
Brüstung oder Hauswand anbringen zu können. 
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Die Bezeichnung von Stecker-Solargeräten ist vielfältig: 
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Balkonkraftwerk. Allen gemein ist, dass sie im technischen Sinn 
keine „Anlage“, sondern Strom erzeugende Haushaltsgeräte für 
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Leistung erzeugen. Sie können von Privatpersonen selbst 
angebaut, angeschlossen und genutzt werden. 
Balkonbrüstungen, Außenwände, Dächer, Terrassen und 
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Wechselrichter zusammen, der den Gleichstrom der 
Solaranlage in 230-Volt-Wechselstrom für Haushaltsgeräte 
umwandelt. So fließt der selbsterzeugte Strom in die Steckdose 
am Balkon und versorgt von dort Fernseher, Kühlschrank oder 
Waschmaschine, die an anderen Steckdosen in der Wohnung 
angeschlossen sind.  
 

Mieter nutzen Solarstrom gern selbst  
Stecker-Solargeräte bestehen aus ein oder zwei Solarmodulen. 
Ein Modul hat die Größe von zwei kleineren Fußabtreter-Matten 
(ca. 1 x 1,70 Meter) und generiert eine Leistung von bis zu 300 
Watt. „300-Watt-Module samt Wechselrichter sind einschließlich 
Montagevorrichtung ab 500 Euro erhältlich und erzeugen je 
nach Standort bis zu 300 Kilowattstunden Strom im Jahr“, 
erläutert Gerd Burkert, Experte der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der 
Energieagentur Kreis Konstanz, vor. Mobiles Arbeiten oder 
Homeoffice werden attraktiver, der Stromverbrauch im Haushalt 
steigt. Stecker-Solargeräte bieten somit Mietern und 
Wohnungseigentümern die Möglichkeit, Solarstrom selbst zu 
nutzen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren. 
Checkliste: Nutzung von Stecker-Solargeräten 

1. Erlaubnis: Für Miet- und Eigentumswohnungen bedarf 
es der Zustimmung des Vermieters oder der 
Eigentümergemeinschaft, um Solarmodule an der 
Brüstung oder Hauswand anbringen zu können. 
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2. Kauf: Kaufen Sie nur steckfertige Geräte und achten Sie auf 
die Einhaltung des Sicherheitsstandards der Deutschen Ge-
sellschaft für Sonnenenergie (DGS 0001:2019-10).

3. Montage: Den besten Ertrag liefern Module, die unverschat-
tet im Winkel von 30 bis 40 Grad zur Südseite ausgerichtet 
sind. Die Geräte müssen sturmfest montiert sein.

4. Anmeldung und Betrieb: Stecker-Solargeräte sind beim 
örtlichen Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur 
(Marktstammdatenregister) anzumelden. Leider erschweren 
einzelne Netzbetreiber den Anschluss von Stecker-Solarge-
räten, indem Sie auf den Einbau neuer Stromzähler mit zu-
sätzlichen Entgelten bestehen oder verlangen, dass spezielle 
Einspeisesteckdosen am Balkon angebracht werden müssen. 
Den Betrieb verbieten dürfen sie nicht. Treten diese Proble-
me auf, kann eine Energieberatung der Verbraucherzentrale 
weiterhelfen.

 
Mehr Informationen rund um das Thema Solar gibt es auch in un-
serer Podcast-Reihe: https://www.verbraucherzentrale-bawue.
de/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-60295. 

Ansonsten beantworten die Energieagentur Kreis Konstanz (Tel. 
07732-939-1234) und die Energieberatung der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg (Tel. 0800-809 802 400) alle Fragen zu 
Stecker-Solargeräten. 

Weitere Informationen auf www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

 

 

 
 
Werden Sie Gastfamilie! 
 
 
Sie haben Platz in Ihrem Zuhause und suchen eine Aufgabe? 
Sie sind aufgeschlossen gegenüber Menschen mit seelischer Beeinträchtigung? 
Sie sind bereit, Ihren Familienalltag mit diesem Menschen zu teilen? 
 
Wir suchen im Landkreis Konstanz engagierte Familien, Paare oder 
Einzelpersonen, die einen psychisch erkrankten Menschen bei sich aufnehmen und 
betreuen möchten.  
Die Dauer des Aufenthalts kann sich über eine kürzere Phase oder einen längeren 
Zeitraum erstrecken.  
Außerdem suchen wir Gastfamilien, die eine betroffene Person für eine Urlaubszeit 
aufnehmen können. 
Als Gastfamilie erhalten Sie für Unterkunft (möbliertes Zimmer/möblierte 
Einliegerwohnung), Verpflegung und Betreuung eine monatliche steuerfreie 
Vergütung.  
Darüber hinaus werden Sie von unseren Mitarbeitenden fachlich begleitet.  
Melden Sie sich unverbindlich bei uns.  
 
Wir informieren Sie gerne.  
 
Spitalstiftung – woge  
Sabine Wissmann 
Luisenstrasse 9 
78464 Konstanz 
Tel.:07531/36909-30 
wissmann@woge-konstanz.de 
www.woge-konstanz.de 
Die woge ist eine Einrichtung der Spitalstiftung Konstanz 
 
 

 

 
 
 
 
 

Werden Sie Gastfamilie!
Sie haben Platz in Ihrem Zuhause und suchen eine Aufgabe?
Sie sind aufgeschlossen gegenüber Menschen mit seelischer Be-
einträchtigung?
Sie sind bereit, Ihren Familienalltag mit diesem Menschen zu teilen?
Wir suchen im Landkreis Konstanz engagierte Familien, Paare 
oder Einzelpersonen, die einen psychisch erkrankten Menschen 
bei sich aufnehmen und betreuen möchten.
Die Dauer des Aufenthalts kann sich über eine kürzere Phase oder 
einen längeren Zeitraum erstrecken. Außerdem suchen wir Gastfa-
milien, die eine betroffene Person für eine Urlaubszeit aufnehmen 
können. Als Gastfamilie erhalten Sie für Unterkunft (möbliertes Zim-
mer/möblierte Einliegerwohnung), Verpflegung und Betreuung 
eine monatliche steuerfreie Vergütung. Darüber hinaus werden Sie 
von unseren Mitarbeitenden fachlich begleitet.
Melden Sie sich unverbindlich bei uns. Wir informieren Sie gerne.
Spitalstiftung – woge
Sabine Wissmann
Luisenstrasse 9
78464 Konstanz
Tel.:07531/36909-30
wissmann@woge-konstanz.de
www.woge-konstanz.de
Die woge ist eine Einrichtung der Spitalstiftung Konstanz

AUS DER NACHBARSCHAFT

Stellenausschreibungen in Jestetten 
die Gemeindeverwaltung Jestetten hat drei Stellen zu besetzen: 
•	 Hausmeister/in 
•	 Schulsekretär/in 
•	 Beckenaufsicht 

Nähere Informationen finden Sie auf der Seite der Gemeinde Jes-
tetten unter www.jestetten.de/rathaus-service/aktuelles 
 
 

slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau 
vom 1. Juli bis 31. Oktober 2021
Das slowUp-Ersatzprogramm rollt an 
Nach der pandemiebedingten Absage des letzt- 
und diesjährigen slowUp Schaffhausen-Hegau wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit slowUp national entschieden, ein 
alternatives Angebot zu schaffen: Vom 1. Juli bis zum 31. 
Oktober 2021 kann die slowUp-Region zwischen Schaffhau-
sen und Diessenhofen individuell entdeckt werden. Der ab-
wechslungsreiche 20 Kilometer lange Rundkurs vom slowUp 
yourself! Schaffhausen-Hegau führt am Rhein entlang durch 
drei Kantone und zwei deutsche Gemeinden. 
Für einmal heisst es dieses Jahr sich nicht in Massen fortzube-
wegen, sondern individuell die Strecke Schaffhausen-Büsin-
gen-Gailingen-Diessenhofen-Schlatt-Langwiesen-Feuerthalen 
abzufahren. Während vier Monaten lädt das Alternativangebot 
slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau Familien, Gruppen und 
Einzelpersonen ein, die slowUp-Region Schaffhausen-Hegau neu 
zu erkunden. Ganz im Sinne des slowUp stehen dabei die Bewe-
gung, der Langsamverkehr und die Entdeckung der Region im 
Vordergrund. 

Ob die malerische Altstadt von Schaffhausen, die deutsche En-
klave Büsingen, die geschichtsträchtige Rheinbrücke zwischen 
Gailingen und Diessenhofen oder der idyllische Schaarenwald 
bei Schlatt: Die 20 Kilometer lange Strecke ist vorwiegend flach 
und verläuft grösstenteils auf signalisierten Velowegen von Velo-
land Schweiz. Da immer wieder auf Waldwegen gefahren wird, ist 
die Strecke einzig für Inline-Skates nicht geeignet. Alle Teilneh-
menden, welche die fünf definierten Checkpoints besucht und 
im Web-App bestätigt haben, nehmen automatisch an der Ver-
losung von attraktiven Preisen der Sponsoren, darunter GHOST 
Mountain Bikes von SpotXX, Geschenkkarten von der Migros 
oder slowUp-Weekends teil. 
 
So funktioniert der slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau 
Die Registrierung erfolgt vor Fahrtbeginn unter www.slowUp.ch/
schaffhausen-hegau. Beim Abfahren der Strecke dient dann eine 
interaktive Karte zur Orientierung. Mittels GPS kann die Anwe-
senheit am jeweiligen Checkpoint in der App bestätigt werden. 
Dort gibt es auch zu jedem Checkpoint eine Beschreibung. Wich-
tige Info: Die Checkpoints müssen nicht nach einer bestimmten 
Reihenfolge oder am selben Tag bestätigt werden. 
 
Migros, SportXX, suva und Rivella fungieren als nationale Haupt-
sponsoren des Alternativangebots slowUp yourself!, das in der 
ganzen Schweiz stattfindet 
 
slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau 
1. Juli bis 31. Oktober 2021 
Weitere Informationen: www.slowUp.ch/schaffhausen-hegau 
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slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau vom 1. Juli bis 31. Oktober 2021 
Das slowUp-Ersatzprogramm rollt an 
 
Nach der pandemiebedingten Absage des letzt- und diesjährigen slowUp Schaffhausen-
Hegau wurde in enger Zusammenarbeit mit slowUp national entschieden, ein alternatives 
Angebot zu schaffen: Vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2021 kann die slowUp-Region zwi-
schen Schaffhausen und Diessenhofen individuell entdeckt werden. Der abwechslungs-
reiche 20 Kilometer lange Rundkurs vom slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau führt am 
Rhein entlang durch drei Kantone und zwei deutsche Gemeinden. 
 
Für einmal heisst es dieses Jahr sich nicht in Massen fortzubewegen, sondern individuell die 
Strecke Schaffhausen-Büsingen-Gailingen-Diessenhofen-Schlatt-Langwiesen-Feuerthalen ab-
zufahren. Während vier Monaten lädt das Alternativangebot slowUp yourself! Schaffhausen-
Hegau Familien, Gruppen und Einzelpersonen ein, die slowUp-Region Schaffhausen-Hegau 
neu zu erkunden. Ganz im Sinne des slowUp stehen dabei die Bewegung, der Langsamverkehr 
und die Entdeckung der Region im Vordergrund.  
 
Ob die malerische Altstadt von Schaffhausen, die deutsche Enklave Büsingen, die ge-
schichtsträchtige Rheinbrücke zwischen Gailingen und Diessenhofen oder der idyllische 
Schaarenwald bei Schlatt: Die 20 Kilometer lange Strecke ist vorwiegend flach und verläuft 
grösstenteils auf signalisierten Velowegen von Veloland Schweiz. Da immer wieder auf Wald-
wegen gefahren wird, ist die Strecke einzig für Inline-Skates nicht geeignet. Alle Teilnehmen-
den, welche die fünf definierten Checkpoints besucht und im Web-App bestätigt haben, nehmen 
automatisch an der Verlosung von attraktiven Preisen der Sponsoren, darunter GHOST Moun-
tain Bikes von SpotXX, Geschenkkarten von der Migros oder slowUp-Weekends teil. 
 
So funktioniert der slowUp yourself! Schaffhausen-Hegau  
Die Registrierung erfolgt vor Fahrtbeginn unter www.slowUp.ch/schaffhausen-hegau. Beim Ab-
fahren der Strecke dient dann eine interaktive Karte zur Orientierung. Mittels GPS kann die An-
wesenheit am jeweiligen Checkpoint in der App bestätigt werden. Dort gibt es auch zu jedem 
Checkpoint eine Beschreibung. Wichtige Info: Die Checkpoints müssen nicht nach einer be-
stimmten Reihenfolge oder am selben Tag bestätigt werden.  
 
Migros, SportXX, suva und Rivella fungieren als nationale Hauptsponsoren des Alternativange-
bots slowUp yourself!, das in der ganzen Schweiz stattfindet 
 
slowUp yourself! Schaffhausen Hegau



Für unser kreatives Atelier suchen wir engagierte/n
Goldschmied m/w/d

in Vollzeit für Neuanfertigungen, Umarbeitungen und 
Serviceleistungen sowie Verkauf.

Bewerbung bevorzugt per E-Mail an:
Goldschmiede Die Zwei
lnge Wiedemann • Lucian Zdych
Schulstraße 10 • 88662 Überlingen
info@die-zwei-schmuck.de • www.die-zwei-schmuck.de

WER MÖCHTE UNS HELFEN?
Rentnerhaushalt in Büsingen benötigt eine 

Haushaltshilfe 
3x wöchentlich 2 Stunden. Flexible Arbeitszeit

nach Wunsch und Absprache.

Telefon 0 77 34 / 63 00

Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuchmit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Wir stellen ein: 
Rezeption & Housekeeping m/w/d
Bewerbungen und Fragen bitte an info@hotelrheingold.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
www.hotelrheingold.de • Hauptstr. 21 - 23 • 78262 Gailingen




